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Technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten
für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau

Vorbemerkungen
Betonprodukte für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau sind Qualitätserzeug-
nisse. Sie werden in weitgehend automatisierten Fertigungsstätten hergestellt.
Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons als auch die fertigen Produkte unterliegen
den Güteanforderungen zugehöriger Normen bzw. Richtlinien; ihre Einhaltung wird
durch umfangreiche Kontrollen laufend überprüft. Auf der Baustelle werden jedoch
gelegentlich Auffassungsunterschiede in der Beurteilung der Betonerzeugnisse
beobachtet. Die nachstehenden Gesichtspunkte sollen in solchen Fällen – zur Ver-
meidung von Missverständnissen zwischen Hersteller- und Abnehmerseite – eine
Hilfe bei der fachgerechten Beurteilung von Betonprodukten für den Straßen-,
Landschafts- und Gartenbau darstellen. Sie wurden von den Fachgremien im
Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e. V., Bonn aufgestellt und
geben den derzeitigen Stand der Technik wieder.

1. Bestellung
1.1 Allgemeines
Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Empfänger, die Warenart
und die Lieferzeit enthalten. Die Befahrbarkeit der Baustelle durch Lastzüge mit
einem Gesamtgewicht bis zu 41 t und die Möglichkeit zur Entgegennahme der
Ware – ggf. mittels Entladegeräten – werden vom Auftragnehmer vorausgesetzt.
Eine Auslieferung mittels Kranfahrzeug bedarf entsprechender Vereinbarungen.

1.2 Bedarf
Der Bedarf an Produkten für Flächenbefestigungen, z. B. Pflastersteinen oder Plat-
ten, pro Quadratmeter verlegter Fläche bzw. der Bedarf an Bordsteinen,
Randsteinen, Muldensteinen, Palisaden, Stufen usw. pro Laufenden Meter schließt
die Fugen ein. Dementsprechend werden Betonprodukte so geliefert, dass die
bestellte Fläche bzw. die bestellte Länge unter Einhaltung der jeweiligen Raster-
maße belegt bzw. versetzt werden kann.

1.3 Pflastersteine
Bei der Bestellung ist zu berücksichtigen, ob die Pflastersteine von Hand oder
maschinell verlegt werden sollen. Für die maschinelle Verlegung eignen sich aus-
schließlich Pflastersteine mit angeformten Abstandhaltern (so genannten Nocken).

2. Entladung
Vor der Entladung der Fahrzeuge ist vom Beauftragten des Auftraggebers die Ord-
nungsmäßigkeit der Lieferung nach Menge und Warenart zu prüfen. Selbstabholer
haben bei der Beladung im Werk die Übereinstimmung der Ladung mit der Bestel-
lung bzw. Abholanweisung und dem Lieferschein zu prüfen. Die im Abschnitt 3
genannten Gesichtspunkte sind bei der Annahme der Lieferung zu beachten.
Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualität, darf mit der Verarbei-
tung der Produkte nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt ist. Werden
bei der Annahme der Produkte vermeintliche Mängel erkannt, die zu Zweifeln an
der Zuverlässigkeit oder Zumutbarkeit der Ware Anlass geben, hat die Baustellen-
aufsicht entweder in Eigenverantwortung oder nach unverzüglicher Kontaktauf-
nahme mit dem Bauherrn eine Annahmeentscheidung zu treffen, die im Falle einer
Rückweisung zur sofortigen Information des Lieferanten führen muss. Erfolgt die
Auslieferung kippfähiger Ware, z. B. Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, so ist
Kippbruch bis 3 % der Lieferung technisch unvermeidbar.

3. Gesichtspunkte zur Beurteilung der Produkte vor dem Einbau
3.1 Oberfläche
Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen, technisch nicht ver-
meidbaren Luft- und Wassereinschlüssen kommen. Dadurch können an der
Oberfläche Poren entstehen, die jedoch keine Rückschlüsse auf mangelnde
Witterungsbeständigkeit oder Festigkeit der Produkte zulassen und deren
Gebrauchswert nicht beeinträchtigen, wenn die Produkte den Normen bzw. Richt-
linien entsprechen. An der Oberfläche können gelegentlich punktförmige
bräunliche Verfärbungen auftreten; sie stammen von betontechnologisch unbe-
denklichen Bestandteilen organischen Ursprungs in den verwendeten natürlichen
Gesteinskörnungen und verschwinden nach einiger Zeit unter Bewitterung. Bei
Produkten für die Flächenbefestigung erhöht eine raue Oberfläche die Griffigkeit,
hemmt die Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller als
eine sehr glatte Oberfläche sein.

3.2 Ausblühungen 1)
Gelegentlich können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeid-
bar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen
der Beton – besonders im jungen Alter – ausgesetzt ist, und haben entsprechend
unterschiedliches Ausmaß. Die Güteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon
unberührt. Ausblühungen stellen keinen Mangel dar. Der Gebrauchswert der Pro-
dukte wird insofern nicht beeinflusst, als dass Witterungseinflüsse und – bei
Produkten für die Flächenbefestigung zusätzlich die mechanische Beanspruchung
unter Nutzung – die Ausblühungen verschwinden lassen. Da nur der Anteil Kalk
aus dem Zement an die Oberfläche treten kann, der nicht von den anderen Aus-
gangsstoffen im Beton fest gebunden ist, kommt es nach dem Abklingen von

Ausblühungen in der Regel nicht erneut zu diesem Effekt. Ein Auswechseln der
Produkte oder andere Maßnahmen gegen Ausblühungen sind daher nicht emp-
fehlenswert.

3.3 Haarrisse
Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten; mit bloßem Auge
sind sie am trockenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine
zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse beeinträchtigen
den Gebrauchswert nicht, wenn die Produkte ansonsten den Normen bzw. Richt-
linien entsprechen.

3.4 Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen
Bedingt durch das Fertigungsverfahren kann bei Bordsteinen mit Anlauf unterhalb
des Anlaufs ein Absatz entstehen, der nach Fertigstellung der an den Bordstein
angrenzenden Verkehrsfläche so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in Erschei-
nung tritt. Der Absatz ist technisch nicht vermeidbar und für den Gebrauchswert
von Bordsteinen ohne Belang.

3.5 Fasenausbildung bei Betonprodukten
Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukten für den Stra-
ßen-, Landschafts- und Gartenbau können unterschiedlich ausgebildet sein. Je
nach Produkttyp sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, abgerundet, gefast,
abgeschrägt und / oder unregelmäßig geformt. Die Entscheidung, welcher Pro-
dukttyp hinsichtlich der Kantenausbildung gewählt wird, kann aus gestalterischen
und / oder nutzungsbedingten Aspekten erfolgen. Die Ausbildung der im eingbau-
ten Zustand sichtbaren Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild.
Bei Produkten für die Flächenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss auf die
Rollgeräuschemissionen und auf das Abflussverhalten oberflächlich anfallenden
Wassers. Gefaste oder ähnlich ausgebildete Kanten mindern die Gefahr von
Kantenabplatzungen (vgl. auch Abschnitt 4.1). Die Herstellerunterlagen geben in
der Regel Auskunft über die lieferbaren Produkttypen.

4. Gesichtspunkte zum Aussehen der Produkte nach dem Einbau
4.1 Kantenabplatzungen bei Produkten für die Flächenbefestigung
Pflastersteine, Platten, Rinnenplatten, Bordsteine, Muldensteine u. ä. Produkte  die
zu engfugig – und somit nicht nach dem Technischen Regelwerk – verlegt sind
oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht ausreichend tragfähig
und standfest ist, werden infolgedessen – eventuell bereits beim Abrütteln – Kan-
tenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht
widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Man-
gel des Produktes, sondern einen Mangel der Unterlage bzw. der Verlegeweise
dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite nach dem Technischen Regel-
werk oder den Herstellerangaben.

4.2 Farb- und Strukturabweichungen 
Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natürlichen
Rohstoffen (z. B. Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natürlichen Schwan-
kungen unterliegen, nicht vermeidbar. Darüber hinaus haben Form und Größe der
Produkte, technisch nicht vermeidbare Schwankungen der Betonzusammenset-
zung, Witterung, Betonalter usw. Einfluss auf die Farbe und die Struktur der
Betonprodukte. Dies gilt sowohl für nicht nachträglich bearbeitete Erzeugnisse, als
auch für solche mit werksteinmäßig bearbeiteter Oberfläche (z. B. gewaschener,
gestrahlter oder gestockter Oberfläche). Insbesondere durch die werksteinmäßige
Oberflächenbearbeitung wird die Natürlichkeit der verwendeten Rohstoffe hervor-
gehoben. Farb- und Strukturabweichungen können daher bei Betonprodukten
fertigungs- und rohstoffbedingt auftreten. Zufällige Unregelmäßigkeiten sind für
die Technologie dieser Erzeugnisse charakteristisch und bei der Beurteilung des
Gesamteindruckes des Gewerkes zu berücksichtigten.
Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann nur aus dem üblichen Betrach-
tungsabstand des Nutzers und unter gebrauchsüblichen Beleuchtungs- und
sonstigen Randbedingungen beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und roh-
stoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen keinen Mangel dar. Die Bewitterung
und die mechanische Beanspruchung führt bei Betonprodukten und daraus
hergestellten Bauwerken, z. B. Pflasterdecke und Plattenbelägen, zu einer Verän-
derung der Eigenfarbe und Oberflächenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene
Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung an. Wird die Wahl für ein Beton-
produkt z. B. anhand von Musterflächen oder Bauwerken getroffen, die bereits der
Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu berücksichtigen, dass gleichartige
neue Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- und Struk-
turunterschiede zur ursprünglichen Musterfläche bzw. zum ursprünglichen Bauwerk
aufweisen können. Dies gilt sinngemäß auch für Nachlieferungen.

5. Winterdienst
Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandfähigkeit.
Deshalb muss Schnee- und Eisglätte – falls sie innerhalb der ersten drei Monate
nach dem Einbau auftritt – mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.

1) Ausblühungen entstehen durch die Ablagerung von in Wasser gelöstem Kalkhydrat
(Ca(OH)2), das nach Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem Kohlendioxid
(CO2) der Luft als Calciumcarbonat (CaCO3) auf der Betonoberfläche anfällt.

Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V., Bonn
Fassung Januar 2007
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Technische Hinweise zum Einbau 
von Straßenbauerzeugnissen aus Beton

Vorbemerkungen
Voraussetzung für eine optimale Nutzung von Betonerzeugnissen für den Straßen-
bau ist ihr fachgerechter Einbau. Mängel des Unterbaus und der Tragschichten
oder Verlege- bzw. Einbaufehler können auch bei einwandfreier Qualität der Beton-
erzeugnisse zu deren Beschädigung führen. Die nachstehenden Hinweise sollen
zur Vermeidung derartiger Fehler beitragen. Sie wurden vom Arbeitsausschuss
Straßenbauerzeugnisse im Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie
e. V., Bonn, aufgestellt und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.

1. Planung
1.1 Allgemeine Hinweise
1.1.1 Betonpflastersteine
Bereits bei der Planung ist zu berücksichtigen, ob das Pflaster von Hand oder
maschinell verlegt werden soll. Insbesondere bei maschineller Verlegung ist die
Wahl von Steinen mit Abstandhalter von 1,5 bis 2,5 mm Dicke zu erwägen.
Abstandhalter sind jedoch kein ausreichender Ersatz für Fugen. Pflasterflächen
sollten möglichst mit einer Linienentwässerung versehen werden. Bei punktent-
wässerten Flächen sollten die Pflaster in der Umgebung des Einlaufs in
Trockenmörtel verlegt werden. Pflasterflächen dürfen nicht mit zu starken Mulden
geplant werden (Gefahr von Kantenabplatzungen). Im Fischgrätmuster oder im
Schachbrettmuster (Blockverband) verlegte Rechtecksteine sollten nicht für Pflas-
terflächen Verwendung finden, die dem LKW-Verkehr ausgesetzt sind. Kurven von
Geh- und Radwegen sollten möglichst im »Odenwälder Verband« gepflastert wer-
den. Dabei wir das Pflaster in schmalen Bahnen mit unterschiedlich breiten Fugen
verlegt, wobei die Bahnbreite dem Kurvenradius angepasst werden muss. Der
Bedarf an Steinen oder Platten pro Quadratmeter verlegter Fläche schließt die
Fugen ein. Dementsprechend werden die Erzeugnisse so geliefert, dass die
bestellte Fläche unter Einhaltung des Rastermaßes belegt werden kann.

1.1.2 Bordsteine und Rinnenplatten
Bordsteine müssen stets mit durchgehender Rückenstütze und ausreichend
Fugenabstand in Beton verlegt werden. Bordsteinfugen bleiben in der Regel offen.
Sofern ein angrenzender Gehweg unter Verwendung von Bettungssand gepflastert
oder plattiert werden soll, müssen allerdings die Fugen auf der Rückseite der Bord-
steine in Höhe des Bettungssandes abgedichtet werden, um das Abfließen des
Sandes zu verhindern. Rinnenplatten werden mit ausreichend breiten Fugen in
Beton verlegt. Die Fugen sind mit Mörtel vollständig auszufüllen. Zusätzliche Deh-
nungsfugen sind einzuplanen. Zur dauerhaften Entwässerung von Fahrbahn bzw.
Gehweg ist eine ausreichende Höhendifferenz zwischen Straßenpflaster und Ent-
wässerungsrinnen bzw. zwischen Gehwegbelag und Bordstein vorzusehen.

1.2 Besondere Hinweise
1.2.1 Pflasterflächen im Industriebereich
Die örtliche Pressung in Folge von Radlasten kann in hochbelasteten Industriebe-
reichen mehr als das Doppelte der im Straßenverkehr zulässigen ausmachen
(Punktbelastungen). Deshalb sind besonders hier die Einhaltung ausreichender
Fugenbreiten, die Verwendung von Steinen mit entsprechender Dicke sicher-
zustellen sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Spurbildung zu treffen (z. B.
geeignetes Bettungsmaterial).

1.2.2 Überdachte Pflasterflächen
Überdachte Pflasterflächen, die nicht der Witterung ausgesetzt sind, erfordern
besondere planungs- und ausführungstechnische Maßnahmen, z. B. im Hinblick
auf Unterbau, Bettung, Fugenmaterial und Entwässerung.

1.2.3 Besondere Verkehrsbelastungen
Besondere Verkehrsbelastungen (z. B. an stark belasteten Bushaltestellen) erfor-
dern Steine mit günstigen Seitenverhältnissen, einen gut verdichteten Unterbau
und eine entsprechende Tragschicht. Es empfiehlt sich, das Betonsteinpflaster
z. B. in einem geeigneten Splittgemisch oder in Trockenmörtel zu verlegen und
anschließend einzuschlämmen.

2. Ausführung
2.1 Allgemeines
In Ergänzung zu den Ausführungsbestimmungen der VOB sind »Technische Hin-
weise zur Lieferung von Straßenbauerzeugnissen aus Beton« des BDB, Fassung
August 1990, das Merkblatt »Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Platten-
belägen« der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe
1990, sowie die Liefer- und Verlegeanweisungen der Hersteller zu beachten.

2.2 Abnahme der Lieferung
Unmittelbar nach Eintreffen der Betonerzeugnisse auf der Baustelle ist – zumin-
dest anhand des Lieferscheins und durch Inaugenscheinnahme – sorgfältig zu
prüfen, ob die Lieferung der Bestellung entspricht. Bestehen Zweifel oder Beden-
ken, darf mit den Verlegearbeiten nicht begonnen werden, ehe eine Klärung erfolgt
ist. Werden bei Abnahme oder Verlegung der Steinpakete vermeintliche Mängel
erkannt, die zu Zweifeln an der Zuverlässigkeit oder Zumutbarkeit der Ware Anlass
geben, hat die Verlegaufsicht entweder in Eigenverantwortung oder nach unver-

züglicher Kontaktaufnahme mit dem Bauherrn eine Abnahmeentscheidung zu tref-
fen, die im Falle einer Rückweisung zur sofortigen Information des Lieferanten
führen muss.

2.3 Verlegen von Betonpflastersteinen
Bei Beginn der Verlegearbeiten muss sichergestellt sein, dass die Unterlage (Trag-
schichten und Untergrund) ausreichend tragfähig ist bzw. dass die Tragschicht
ausreichend bemessen und verdichtet wurde. Bindige und schluffige Sande sowie
feinere Sande als 0 / 2 gemäß DIN 4226 sowie unabgestufte oder zu grobe Brech-
sand-Splitt-Gemische sind als Bettungsmaterial für Betonsteinpflaster ungeeignet.
Sollen großflächige Farbabweichungen (auch bei zementgrauen Steinen) vermie-
den werden, sind die Pflastersteine immer wechselweise aus mehreren Paketen
zu verlegen. Die Steine müssen – dem Pflasterstein-System entsprechend – mit
ausreichend breiten Fugen verlegt werden, wobei quer zur Verlegerichtung das
Rastermaß berücksichtigt werden muss. Um einen geradlinigen Fugenverlauf ein-
zuhalten, muss geschnürt werden; der Pflasterrand ist bei Abweichungen laufend
auszurichten. Zwischen Pflaster und allen angrenzenden Bauteilen sind Fugen
anzuordnen. Muss der Pflasterrand durch Schneiden oder Spalten der Steine
angepasst werden, so sind die entsprechenden Flächenbegrenzungen zunächst
mit einer Läuferreihe zu versehen, an die das Pflaster anzuarbeiten ist. Rüttler
müssen nach Herstellerangabe für die jeweilige Rüttelaufgabe geeignet sein; ggf.
sind Rüttler mit Anbauplatten und Plattengleitvorrichtungen zu versehen. Rüttel-
walzen dürfen nicht eingesetzt werden. Pflasterflächen und Rüttelplatte sind vor
dem Abrütteln zu säubern. Pflaster darf – insbesondere bei Verwendung farbiger
oder strukturierter Steine – nicht bei nasser Oberfläche abgerüttelt werden. Der
Rüttelvorgang ist zu beenden, sobald die Pflasterfläche ihre Standfestigkeit erreicht
hat, oder falls sich Rüttelflecken zeigen. Bei aneinander grenzenden Flächen mit
unterschiedlicher Neigung darf nicht über die Kanten hinweg gerüttelt werden.
Dies gilt insbesondere z. B. auch an Grenzen zwischen in Sandbett verlegtem
Betonsteinpflaster und auf Ortbeton versetzten Rinnenplatten o. ä. Nach dem Ein-
sanden der Fugen ist restlicher Sand einige Zeit auf der Pflasterfläche zu belassen.
Sofern sich im Laufe der Zeit die Fugen entleeren, ist nachzusanden. Erst nach-
dem sich die Pflasterfläche unter Gebrauch in den Fugen ausreichend verspannt
hat, ist ein schadloser Einsatz von Reinigungsmaschinen möglich.

3. Winterdienst
Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Tausalzwiderstandsfähigkeit.
Deshalb muss Schnee- und Eisglätte – falls sie innerhalb der ersten drei Monate
nach dem Verlegen auftritt – mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.
Im Übrigen gelten die Merkblätter für den Winterdienst. 1)

4. Begrünung
Für die Fugenfüllung von Rasenpflaster u. ä. ist unter Hinzuziehung von Fachfirmen
ein für die Einsaat geeignetes Substrat zu verwenden.

1) Merkblatt für den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Straßen.
– Teil: Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften
– Teil: Kommunaler Winterdienst

Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e.V.,
Bonn, August 1990


